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Zitat von samu

Das geht ganz sicher nicht! Eltern können nicht per Unterschrift die Schule generell
während der Unterrichtszeit von der Aufsicht entbinden. Wenn dann was passiert, sind
wir dran.

Zitat von Zauberwald

Es ist in den Mittagspausen, ich weiß nicht, ob das generell ist. Wir wohnen im Schulort,
meine Kinder haben sich manchmal mehrmals am Tag hin - und herbewegt, auch ab
der 5. Klasse. In der Mittagspause, bei Freistunden, wenn die Schule früher aus war
wegen Unterrichtsausfall. Die anderen holen sich was zu Essen und sind auch
unterwegs.

Es ist (wieder) bundeslandabhängig. In Baden-Württemberg entscheidet die Schulkonferenz, bei
uns ist es ab Kl. 5 (nur Mittagspause, manche gehen heim, es lässt sich nicht kontrollieren) .
Beim anderen Gymnasium am Ort dürfen Schüler ab kl. 7 nach Unterschrift durch Eltern auch in
großer Pause das Schulgelände verlassen. Das sorgt immer wieder für Diskussionen.
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